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Vertrag bzw. Ermächtigung zum Auftreten als
direkter Vertreter mit finanziellen Fazilitäten

A) Auftraggeber/direkt Vertretener, nachstehend der „Auftraggeber“ genannt

[bookmark: Text1]Firmenname:		     
Adresse: 			     
Postleitzahl, Ort:			            
Staat: 			     
Umsatzsteuer-ID-Nr.:	     
EORI-Nummer:		       
Reisepassnummer*:	     
* = nur Privatpersonen

B) Zollvertreter/direkter Vertreter, nachstehend der „Zollvertreter“ genannt

Gaston Schul Customs NV
Luithagen Haven 9
B 2030 Antwerpen
Belgien
	
Die unter A) und B) genannten Parteien erklären, Folgendes vereinbart zu haben:

Artikel 1:

1.1
Der Auftraggeber erteilt dem Zollvertreter die Ermächtigung und den Auftrag gemäß Artikel 18 ff. EU-Zollkodex (Verordnung (EU) Nr. 952/2013), die in den Zollvorschriften – und sofern möglich in anderen Vorschriften – vorgegebenen Zollanmeldungen „im Auftrag und auf Rechnung“ des Auftraggebers und somit gemäß der im vorgenannten Artikel vorgesehenen Regelung der „direkten Vertretung“ zu erstellen.

1.2
Dieser Vertrag bzw. diese Ermächtigung gilt in erster Linie für alle vom Zollvertreter einzureichenden Zollanmeldungen für den freien Verkehr und bzw. oder zum Verbrauch, die für den Auftraggeber im Zusammenhang mit den folgenden Abgaben, Steuern, Gebühren und dazugehörigen Beträgen abgegeben werden:
1. Zölle, Antidumpingzölle, Abgaben, Beiträge, zusätzliche Beträge oder Ausgleichsbeträge, ergänzende Beträge oder ergänzende Bestandteile, ergänzende Zölle, Zölle im Rahmen des Gemeinsamen Zolltarifs und die übrigen von den Einrichtungen der Europäischen Union eingeführten oder einzuführenden Zölle für den Handelsverkehr mit Drittländern, Beiträge und andere Abgaben, die im Rahmen der gemeinsame Marktorganisation für Zucker festgestellt wurden.
1. Verbrauchssteuern, besondere Verbrauchssteuern, Energieabgaben, Kontrollgebühren für Heizöl, Umweltabgabe, Umweltsteuer, Verpackungsabgabe.
1. Mehrwertsteuer
1. Abgaben, Gebühren, Verzugszinsen, die für die Güter fällig werden, die Gegenstand der Zollanmeldung sind, Abgaben aufgrund einer Gesundheitsuntersuchung, Aufenthaltssteuern, Lagergebühren sowie alle sonstigen Beträge, für die die Verwaltung einen Zahlungsaufschub aufgrund der geltenden Gesetze, Beschlüsse und Anweisungen gewährt.  

Dieser Vertrag bzw. diese Ermächtigung und dieser Auftrag erstrecken sich auf alle Handlungen und Mitteilungen bis zur Beendigung der Bestätigung.   

Für alle Tätigkeiten im Bereich des belgischen Zolls (Enig Kantoor der douane en accijnzen) wird gemäß den vorstehenden Bestimmungen gegebenenfalls die Berechnung oder Stellung einer Sicherheit durch den Zollvertreter im belgischen Amt für Zoll & Verbrauchssteuern im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers vorgenommen.  

[bookmark: _Hlk506474365]1.3
Darüber hinaus gilt dieser Vertrag bzw. diese Ermächtigung auch für Zollanmeldungen, die der Zollvertreter für den Auftraggeber im Zusammenhang mit den folgenden Zollregelungen vornimmt: 
Alle [footnoteRef:1] [1:  Die direkte Vertretungsbefugnis gilt für alle Zollregelungen, für die die Zollanmeldung im Rahmen der direkten Vertretung eingereicht werden kann (Zolllager, aktive Veredelung, Bearbeitung unter Zollaufsicht, vorübergehende Einfuhr, Sonderziele).] 


Für alle Tätigkeiten im Bereich des belgischen Zolls (Enig Kantoor der douane en accijnzen) wird gemäß den vorstehenden Bestimmungen gegebenenfalls die Berechnung oder Stellung einer Sicherheit durch den Zollvertreter im belgischen Amt für Zoll & Verbrauchssteuern im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers ausgeführt. 

[bookmark: _Hlk506474342]1.4
Dieser Vertrag bzw. diese Ermächtigung gilt ebenfalls für Zollanmeldungen im Rahmen der folgenden Regelungen, allerdings ohne die Bestimmungen über die finanziellen Fazilitäten des Zollvertreters: 
Bei der Ausfuhr:
‑ die Ausfuhr von Gemeinschaftswaren
‑ die Wiederausfuhr zur Beendigung der folgenden Zollregelungen 
Alle [footnoteRef:2] [2:  Zolllager, aktive Veredelung, Bearbeitung unter Zollaufsicht, vorübergehende Einfuhr, Sonderziele.] 



Artikel 2:

Darüber hinaus erteilt der Auftraggeber dem Zollvertreter die Ermächtigung und den Auftrag, Folgendes zu tun:

· sowohl Anträge auf Rückerstattung bzw. Erlass als auch schriftliche Beschwerden im Zusammenhang mit unrichtigen Angaben in der Anmeldung im Hinblick auf die Informationen einreichen, die vom oder im Namen des Auftraggebers bei der Erteilung des Auftrags gemacht wurden, und zwar ohne, dass dem Zollvertreter dazu weitere Anweisungen erteilt werden müssen

· auf ausdrückliches Ersuchen des Auftraggebers sowohl Anträge auf Rückerstattung bzw. Erlass als auch schriftliche Beschwerden einreichen, da zum Zeitpunkt der Erteilung des Auftrags unrichtige Informationen erteilt wurden

· schriftliche Beschwerden einreichen, sofern es sich um Korrekturen zur Beendigung der Bestätigung handelt. 

Über die Einreichung sonstiger Anträge und schriftlicher Beschwerden sowie die Eröffnung eines gesetzlich geregelten Verwaltungsverfahrens muss eine separate Vereinbarung getroffen werden.


Artikel 3:

3.1
Der Auftraggeber verpflichtet sich dazu, dem Zollvertreter vor der ersten Anmeldung, die im Rahmen dieses Vertrags bzw. dieser Ermächtigung eingereicht werden soll, mittels einer offiziellen Bescheinigung einen Nachweis über das Bestehen seines Unternehmens, den aktuellen Geschäftssitz dieses Unternehmens und die Identität der Personen zu verschaffen, die befugt sind, dieses Unternehmen rechtskräftig zu vertreten. Ist der Auftraggeber eine Privatperson, muss diese eine Kopie ihres Reisepasses bzw. Personalausweises übermitteln.

3.2
Ganz allgemein verpflichtet sich der Auftraggeber dazu, dem Zollvertreter alle Dokumente und Informationen zu verschaffen, die gemäß geltendem Recht für den Zollvertreter notwendig und nützlich sind, um seinen Auftrag korrekt erledigen zu können.

3.3
Im Rahmen der internationalen Sicherheit gelten strenge Regeln für den Export und die Durchfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use-Güter). Diese Vorschriften stützen sich auf der sogenannten Dual-Use-Verordnung: Verordnung (EG) Nr. 2021/281. Angesichts der Tatsache, dass der Zollvertreter bei der Erstellung eines benötigten Zolldokuments für bestimmte Produkte in der Zollanmeldung erklären muss, dass die angemeldeten Güter nicht für militärische Zwecke verwendet werden und dass die Ausfuhrmaßnahmen für Güter mit einem mit doppelten Verwendungszweck (Dual-Use-Güter) keine Anwendung finden, bestätigt der Auftraggeber dem Zollvertreter mit der Unterzeichnung des vorliegenden Vertrags, keine strategischen Güter und/oder Technologien zu exportieren. Der Auftraggeber garantiert, den Zollvertreter gegebenenfalls zuvor schriftlich über den strategischen beziehungsweise militärischen Verwendungszweck der Güter zu informieren. Die obige Maßgabe gilt für alle aktuellen und auch etwaigen künftigen Aus- und Durchfuhrgeschäfte.   
3.4 
Der Zollvertreter ist berechtigt, vor der Ausführung seines Auftrags eine hinreichende Provision zur Deckung der in Art. 1.2 angegebenen Abgaben, Steuern und dazugehörigen Beträge, die im Zusammenhang mit der Ausführung seines Auftrags fällig werden, zur Deckung aller Sicherheiten, die der Zollvertreter im Zusammenhang mit der Ausführung seines Auftrags stellen muss, sowie der Beträge zu verlangen, die er Dritten im Zuge der Ausführung seines Auftrags schulden wird.

3.5
Es wird ausdrücklich vereinbart, dass der Zollvertreter berechtigt ist, seine Dienstleistungen auszusetzen, bis er die Informationen in Art. 3.1 und 3.2 sowie die Provision gemäß Art. 3.4 erhalten hat.


Artikel 4:

Sofern diese Ermächtigung bzw. dieser Vertrag nicht davon abweicht, gelten für die Beziehungen zwischen dem Auftraggeber und dem Zollvertreter die Allgemeinen belgischen Speditionsbedingungen, die in den Anhängen zum Belgischen Staatsanzeiger vom 24. Juni 2005 unter Nummer 0090237 veröffentlicht wurden.
Der Auftraggeber erklärt hiermit ausdrücklich, dass er diese Bedingungen (Seite 6 und 7 dieses Vertrags) zur Kenntnis genommen hat und akzeptiert.

Artikel 5:

Dieser Vertrag bzw. diese Ermächtigung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen bzw. erteilt, beginnend ab sofort (außer wenn bereits eine Erklärung durch den Auftraggeber erfolgt ist). Der Vertrag bzw. die Ermächtigung kann nur unter Einhaltung einer Frist von einem Monat beendet werden, und zwar per Einschreiben oder im Wege der Zustellung durch den Gerichtsvollzieher. Wenn und soweit der Auftraggeber falsche Informationen übermittelt, seinen Verpflichtungen nicht nachkommt oder in Insolvenz gerät bzw. auf andere Weise finanziell gefährdet ist, ist der Zollvertreter berechtigt, diesen Vertrag mit sofortiger Wirkung zu beenden.
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Artikel 6:

Die Bestimmungen dieses Vertrages bzw. dieser Ermächtigung bleiben auch nach Kündigung bzw. Widerruf des Vertrages bzw. der Ermächtigung weiterhin wirksam, soweit sie im Zusammenhang mit der Erfüllung von Pflichten gegenüber staatlichen Behörden relevant sind.

Der Zollvertreter ist außerdem berechtigt, diesen Vertrag bzw. diese Ermächtigung auch nach der Kündigung bzw. dem Widerruf im Zusammenhang mit internen Administrationszwecken und eventuellen Kontrollen staatlicher Behörden aufzubewahren.





Der Auftraggeber bzw. der direkt Vertretener, rechtskräftig vertreten von:

☐  Der Unterzeichner erklärt, gemäß dem beigefügten Auszug aus dem Handelsregister zeichnungsberechtigt zu sein.

Vollständiger Name: 	     
Funktion: 	     
Datum und Ort: 	              


Unterschrift:		……………………………………	Firmenstempel: ……………………………………

Zollvertreter bzw. direkter Vertreter, vertreten durch:

Drs. R.L.J. Ewalds 
CEO Gaston Schul Customs NV
Antwerpen
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Anlage: Allgemeine belgische Speditionsbedingungen
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ALLGEMEINE BELGISCHE
SPEDITIONSBEDINGUNGEN (CEB)

Definition und Geltungsbereich

Artikel 1
Die folgenden Bedingungen gelten, sofern nichts anderes vereinbart wurde, für alle Dienstleistungen, die der Spediteur erbringt.
Diese Bedingungen werden auch als „Belgische Speditionsbedingungen“ bezeichnet und stellen einen Handelsbrauch dar.

Artikel 2
In diesen Bedingungen ist unter folgenden Begriffen Folgendes zu verstehen:
- Der Kunde: der Auftraggeber des Spediteurs, in dessen Auftrag oder auf dessen Rechnung der Spediteur entgeltlich oder unentgeltlich Dienstleistungen erbringt, Informationen erteilt oder Beratung leistet.
- Der Spediteur: das Mitglied von CEB oder jeder Spediteur, der gemäß diesen Bedingungen geschäftlich tätig ist.
- Die Dienstleistung: jeder vom Spediteur angebotene, zur Ausführung angenommene oder ausgeführte Auftrag des Güterversands, alle verbundenen Handlungen und jede Information oder jede Beratung in diesem Zusammenhang.
- Die Güter: alle Güter, einschließlich ihrer Verpackung, die der Kunde dem Spediteur anvertraut oder anvertraut hat. Dazu zählen alle Handelsgüter sowie alle Titel oder Dokumente, die diese Güter jetzt oder in Zukunft darstellen.
- Der Eigentümer: der Eigentümer der Güter, auf die sich die vom Spediteur erbrachten Dienstleistungen beziehen.
- Dritte: die nicht am Vertrag beteiligten Parteien, insbesondere die natürlichen oder juristischen Personen, mit denen der Spediteur bei der Ausführung seines Auftrags verhandelt.

Artikel 3
Was die Erbringung von Dienstleistungen betrifft, wird unterschieden zwischen einem Spediteur, der handelt:
1) als Kommissionär-Spediteur: sein Auftrag besteht u.a. aus dem Versand von Gütern entweder im eigenen Namen oder im Namen seines Auftraggebers, aber auf dessen Rechnung und daher aus der Ausführung aller in diesem Zusammenhang erforderlichen Dienstleistungen, der Erfüllung aller erforderlichen Formalitäten und dem Abschluss der in diesem Zusammenhang erforderlichen Verträge
2) als Transportkommissionär: einzig und allein in den nachstehend beschriebenen Fällen wird der Spediteur als Transportkommissionär erachtet:
a) wenn er den Gütertransport im eigenen Namen mit seinen eigenen Mitteln ausführt
b) wenn er ein Transportdokument auf den eigenen Namen ausstellt
c) wenn aus dem Auftrag explizit hervorgeht, dass sich der Spediteur in diesem Sinne verpflichtet.

Artikel 4
Die nachstehenden Bedingungen beinhalten keinerlei Verzicht des Spediteurs auf irgendein Recht und bieten auch keinerlei Anlass zu einer Haftung, die über das hinausgeht, zu dem er aufgrund irgendwelcher Gesetze oder Vorschriften, die zusätzlich zu diesen Bedingungen gelten, verpflichtet ist.

Artikel 5
Der Kunde bestätigt, dass die Güter, die er dem Spediteur aufgrund seines Auftrags anvertraut, sein Eigentum sind oder dass er als Bevollmächtigter derart über diese Güter verfügen darf, dass er diese Bedingungen nicht nur für sich selbst, sondern auch für seinen Auftraggeber sowie für den Eigentümer annimmt.

Zustandekommen und Ausführung des Vertrags

Artikel 6
Sofern keine anderslautende Klausel oder eine fremde Ursache, die sich der Kontrolle des Spediteurs entzieht, vorliegt, gilt das vom Spediteur vorgelegte Angebot für einen Zeitraum von acht Tagen.



Das Angebot beruht auf den aktuellen Tarifen, Löhnen, Fracht- und Kursnotierungen und erfolgt unter Vorbehalt der angegebenen Daten, die an dem Datum gelten, an dem das Angebot an den Kunden versendet wurde. Bei einer Änderung eines oder mehrerer dieser Faktoren ändern sich auch die angebotenen Preise entsprechend und mit rückwirkender Kraft.

Der Spediteur ist jederzeit berechtigt, dem Kunden alle Beträge in Rechnung zu stellen, die ihm aufgrund fehlerhaft berechneter Frachten, Kosten oder Tarife von Dritten in Rechnung gestellt wurden.

Artikel 7
Der Kunde verpflichtet sich dazu, entweder vorab oder spätestens zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung alle nützlichen Informationen, hauptsächlich im Hinblick auf die Art der Güter, die Versandart, den Versandort und den Zielort, den gewünschten Versandverlauf, sowie insbesondere alle Informationen oder Umstände an den Spediteur weiterzuleiten, die dem Auftraggeber als Hersteller, Händler, Eigentümer oder Absender der Güter zugerechnet werden können und die dazu dienen, den Erhalt, den Versand, die An- oder Auslieferung am Zielort zu gewährleisten.

Artikel 8
Vom Spediteur wird nicht erwartet, dass er die Richtigkeit der vom Kunden angegebenen Auskünfte oder Informationen bzw. die Echtheit oder Vorschriftsmäßigkeit der vom Kunden bereitgestellten Dokumente überprüft, da er diese auf Treu und Glauben entgegennimmt.

Artikel 9
In Ermangelung anderslautender, genauer Anweisungen oder außerordentlicher Vereinbarungen hat der Spediteur freie Wahl, was die anzuwendenden Mittel betrifft, um die Dienstleistungen nach bestem Vermögen in Übereinstimmung mit normalen Handelsbräuchen zu organisieren und zu erbringen; das gilt auch für Sammelgüter.

Artikel 10
Der Spediteur ist berechtigt, die Beträge oder Vergütungen, die für seine Auslagen und Bemühungen anfallen, in Rechnung zu stellen.

Artikel 11
Bei der Ausführung seines Auftrags kann der Spediteur auf Dritte und Ausführungsvertreter zurückgreifen, die eine normale berufliche Eignung vorweisen können.

Artikel 12
Sofern keine anderslautenden Anweisungen vorliegen, ist der Spediteur berechtigt, alle Güter, die aus dem einen oder anderen Grund nicht ausgeliefert werden können, auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers oder der Güter selbst in seine Obhut zu nehmen und zu verwahren.
Der Spediteur kann die Güter gemäß den Bestimmungen des belgischen Gesetzes vom 5. Mai 1872 über das Handelspfand (Wet van 5 mei 1872 op het Handelspand) zur Begleichung seiner Schuldforderungen verkaufen.
Der Spediteur kann unter Rechenschaftslegung und vorheriger schriftlicher Benachrichtigung des Kunden gefährliche, verderbliche, entzündliche, explosive oder andere Güter, die Personen, Tieren oder Sachen Schaden zufügen können, auf Rechnung und Gefahr des Kunden vernichten, beseitigen oder verkaufen.

Artikel 13
Der Spediteur ist berechtigt, die Ausführung des Auftrags auszusetzen, wenn der Kunde seinen Verpflichtungen in irgendeiner Weise nicht oder nicht hinreichend nachkommt. Bei höherer Gewalt bleibt der Vertrag weiter wirksam, die Vertragspflichten des Spediteurs sind aber für die Dauer der höheren Gewalt ausgesetzt.
Für besondere Leistungen oder für ungewöhnliche, besonders zeitraubende oder besondere Bemühungen erfordernde Tätigkeiten kann stets eine zusätzliche Vergütung in Rechnung gestellt werden. Darüber hinaus gehen auch alle Kosten, die durch höhere Gewalt verursacht werden, zulasten des Auftraggebers.





Artikel 14
Sofern kein anderslautender, vorab geschlossener und schriftlicher Vertrag vorliegt, ist der Spediteur nicht verpflichtet, die für den Versand bestimmten Güter zu bewachen oder bewachen zu lassen bzw. diese versichern zu lassen; das gilt unabhängig davon, wo die Güter sich befinden, auch unter freiem Himmel.

Zahlung

Artikel 15
Die vom Spediteur in Rechnung gestellten Beträge oder Vergütungen sind nach Ablauf einer Frist von acht Tagen am Rechnungsdatum bar am Geschäftssitz des Spediteurs zahlbar.
Verluste aufgrund von Kursschwankungen gehen auf Rechnung des Kunden. Es steht dem Spediteur frei, Zahlungen, die der Kunde nicht selbst zu irgendeiner Schuld hinzurechnet, von dem abzuziehen, was der Kunde dem Spediteur schuldet.

Artikel 16
Jeder Einspruch gegen die Rechnungsstellung oder gegen die in Rechnung gestellten Dienstleistungen und Beträge muss innerhalb von vierzehn Tagen ab dem Rechnungsdatum beim Spediteur eingegangen sein.

Artikel 17
Der Kunde verzichtet auf jedes Recht, sich auf irgendwelche Umstände zu berufen, aufgrund derer er berechtigt wäre, seine Zahlungsverpflichtungen teilweise oder ganz auszusetzen, sowie auf jeden Schuldvergleich im Hinblick auf alle Beträge, die der Spediteur ihm in Rechnung stellt.

Artikel 18
Vom Spediteur wird nicht erwartet, aus eigenen Mitteln eine Sicherheit für die Zahlung von Frachten, Gebühren, Abgaben, Steuern oder anderen Verpflichtungen welcher Art auch immer zu stellen, falls Dritte dies verlangen sollten. Wenn der Spediteur aus eigenen Mitteln eine Sicherheit gestellt hat, ist der Kunde dazu verpflichtet, auf erste schriftliche Aufforderung des Spediteurs als Sicherheit jeden Betrag zu zahlen, den der Spediteur zugunsten von Dritten als Sicherheit gestellt hat.

Artikel 19
Alle Schulden, die am Fälligkeitsdatum nicht bezahlt sind, werden ohne vorherige Inverzugsetzung um Vergütungszinsen, die den gesetzlichen Zinsen entsprechen, sowie um eine Pauschalvergütung, die 10 % der Schuld entspricht, erhöht, um den wirtschaftlichen und administrativen Schaden zu decken; davon unbeschadet bleibt das Recht des Spediteurs, einen höheren Schaden nachzuweisen.

Verpflichtungen und Haftung 
des Kunden

Artikel 20
Der Kunde verpflichtet sich und gewährleistet Folgendes:
• Der von ihm angegebene Auftrag und die Beschreibung der Güter sind vollständig, korrekt und genau.
• Die Güter, die er dem Spediteur anvertraut, werden rechtzeitig, vollständig und brauchbar zur Verfügung gestellt, hinreichend und effizient verladen, verstaut, verpackt und unter Berücksichtigung der Art der Güter und des Versand- oder Zielortes, für den sie dem Spediteur anvertraut wurden, gekennzeichnet.
• Alle Dokumente, die er dem Spediteur zur Verfügung gestellt hat, sind vollständig, korrekt, gültig, echt und wurden nicht zu Unrecht ausgestellt oder verwendet. 
• Die dem Spediteur anvertrauten Güter sind weder gefährlich, verderblich, entzündlich oder explosiv noch können sie Dritten, Personen oder Sachen anderweitig Schaden zufügen, es sei denn, der Spediteur wurde vorab und schriftlich davon in Kenntnis gesetzt.
• Er überprüft alle Dokumente, die der Spediteur ihm zur Verfügung stellt, bei der Entgegennahme, und überzeugt sich davon, dass sie mit den Anweisungen übereinstimmen, die er dem Spediteur gibt.






Artikel 21
Der Kunde ist gegenüber dem Spediteur haftbar und schützt ihn auf erste Aufforderung gegen:
• alle Schäden und/oder Verluste im Rahmen des Auftrags, die dem Spediteur infolge der Art der Güter und ihrer Verpackung, der Unrichtigkeit, Ungenauigkeit oder Unvollständigkeit von Anweisungen und Informationen, der nicht oder nicht rechtzeitig erfolgten Bereitstellung der Güter am vereinbarten Ort oder zur vereinbarten Zeit sowie der nicht oder nicht rechtzeitig erfolgten Überlassung von Dokumenten und/oder Anweisungen, ferner allgemein durch ein schuldhaftes Handeln oder Unterlassen des Kunden und der von ihm beauftragten und/oder beschäftigten Dritten entstehen
• alle Schäden und/oder Verluste, Kosten und Ausgaben, für die der Spediteur von Behörden, Dritten oder Ausführungsvertretern aus welchem Grund auch immer im Zusammenhang mit u.a. den Gütern, Schäden, Ausgaben, Kosten oder Abgaben haftbar gemacht wird, die direkt oder indirekt aufgrund der im Auftrag des Kunden erbrachten Dienstleistungen gefordert werden, es sei denn, der Kunde weist nach, dass diese Forderung unmittelbar auf einen Fehler zurückzuführen ist, für den ausschließlich der Spediteur haftbar ist
• für alle Schäden und/oder Verluste im Zusammenhang mit dem Auftrag, der dem Spediteur erteilt wurde, für Kosten und Ausgaben, für die der Spediteur in den Fällen haftbar gemacht wird, in denen der Spediteur aufgrund gemeinschaftlicher oder nationaler Gesetze und Vorschriften in irgendeiner Form persönlich und/oder gesamtschuldnerisch für die Bezahlung oder Begleichung von Zöllen und/oder anderen Steuerschulden haftet.

Artikel 22
Wenn es sich bei der Forderung, wegen der der Spediteur von seinem Kunden eine Zahlung oder eine Freistellung fordert, um eine Zoll- oder eine andere steuerliche Forderung handelt, die auf einen ihm vom oder auf Rechnung seines Kunden anvertrauten Zollauftrags handelt, verpflichtet sich der Kunde dazu, zugunsten des Spediteurs und auf dessen erste Aufforderung oder zugunsten eines vom Spediteur benannten Dritten im Rahmen dieser Forderung eine finanzielle Sicherheit zu stellen, die derart ist, dass die bedingungslose Haftung des Kunden gegenüber dem Spediteur gewährleistet ist.


Verpflichtungen und Haftung des Spediteurs
1) Gemeinschaftliche Bestimmungen für Kommissionär-Spediteur und Transportkommissionär

Artikel 23
Der Spediteur haftet nicht für Schäden, die auf eine fremde Ursache zurückzuführen sind, wozu u.a. Krieg, Aufruhr, Streik, Aussperrung, Boykott, Arbeitsstau, Frachtknappheit oder Witterungsverhältnisse zu zählen sind.

Artikel 24
Der Spediteur haftet nicht für Schäden oder Verlust aufgrund des Diebstahls von Gütern, die er in seinem Besitz hat, es sei denn, der Kunde weist nach, dass der Diebstahl auf Umstände zurückzuführen ist, die der Spediteur unter Beachtung seines Vertrags mit dem Kunden hätte verhindern oder vorhersehen müssen, und insofern das Diebstahlrisiko nicht aufgrund lokaler Regelungen oder Handelsbräuche auf Rechnung der Güter geht.

Artikel 25
Der Spediteur haftet nicht für irgendwelche indirekten Schäden, wie unter anderem wirtschaftliche Verluste, Folgeschäden oder immaterielle Schäden.

Artikel 26
Der Spediteur ist nicht für den ordnungsgemäßen Ablauf der ihm aufgetragenen Beitreibungsaufträge, es sei denn, es kann nachgewiesen werden, dass der schlechte Ablauf auf ein Versäumnis zurückzuführen ist, das einem schweren Fehler seinerseits entspricht.

2) Haftung als Kommissionär-Spediteur (Art. 3.1)

Artikel 27
Der Spediteur erfüllt seinen Auftrag mit angemessener Sorgfalt, Gewissenhaftigkeit und Übersicht und gewährleistet eine normale professionelle Ausführung des Auftrags, der ihm anvertraut wurde.
Artikel 28
Die Haftung des Spediteurs ist auf Fehler oder Versäumnisse beschränkt, die er bei der Ausführung des ihm erteilten Auftrags begeht.
Sofern diese Fehler oder Versäumnisse beim Kunden oder Dritten direkte materielle oder finanzielle Schäden verursacht haben, ist der Spediteur berechtigt, seine Haftung wie folgt zu begrenzen:
5 Euro pro beschädigtem oder fehlendem kg Bruttogewicht, aber maximal 25.000 Euro pro Auftrag.

Artikel 29
Der Spediteur haftet nicht für die Ausführung irgendeines von ihm auf Rechnung seines Kunden mit Dritten oder Ausführungsvertretern geschlossenen Vertrags über u.a. Lagerung, Transport, Verzollung oder Güterbehandlung, es sei denn, der Kunde weist nach, dass die mangelhafte Ausführung auf einen Fehler des Spediteurs zurückzuführen ist.

Artikel 30
Liefertermine, Ankunfts- und Abfahrtszeiten werden durch den Spediteur nicht garantiert, es sei denn, es wurde vorab schriftlich etwas anderes vereinbart. Die Angabe eines Liefertermins durch den Auftraggeber ist für den Spediteur nicht verbindlich.

3) Haftung als Kommissionär-Transporteur (Art 3.2)

Artikel 31
Der Spediteur haftet in den in Artikel 3.2 aufgeführten Fällen als Transporteur.
Entscheidend für seine Haftung sind das nationale Recht und die internationalen Konventionen, die für die jeweilige Transportart
gelten.
Vorrecht und Pfandrecht

Artikel 32
Die Beträge, die der Spediteur seinem Kunden in Rechnung stellt, haben gemäß geltendem Recht und diesen Bedingungen Vorrecht.

Artikel 33
Die Schuldforderungen des Spediteurs gegenüber seinem Auftraggeber haben aufgrund von Artikel 14 des Gesetzes vom 5. Mai 1872 über das Handelspfand, Artikel 20.7 des belgischen Hypothekengesetzes (Hypotheekwet) und Artikel 136 des belgischen Allgemeinen Zoll- und Abgabengesetzes (Algemene Wet op Douane en Accijnzen) im Hinblick auf alle Güter, Dokumente oder Gelder, die er in seinem Besitz hat und haben wird, Vorrang, ungeachtet dessen, ob sich die Schuldforderung teilweise oder ganz auf den Empfang oder Versand anderer Güter als der Güter bezieht, die er in seinem Besitz hat.

Artikel 34
Der Spediteur hat ein Zurückbehaltungsrecht an den Gütern und ist berechtigt, diese Güter zur allgemeinen Tilgung seiner Schuldforderung zu veräußern; die Güter dienen ebenfalls als Pfand, ungeachtet dessen, ob der Auftraggeber Eigentümer der Güter ist.

Versicherung

Artikel 35
Der Spediteur kann dem Auftraggeber die Versicherung (AREX 21) zur Verfügung stellen, wenn der Auftraggeber schriftlich darum ersucht, sodass er die Güter im Zusammenhang mit einem internationalen Transport gegen das Spediteurenrisiko versichern kann.
Die Kosten dieser Versicherung gehen zulasten des Auftraggebers.

Verjährung und Verfall von Ansprüchen

Artikel 36
Jeder Anspruch auf Schadensersatz muss dem Spediteur begründet und schriftlich innerhalb von vierzehn Tagen nach der Auslieferung oder dem Versand der Güter mitgeteilt werden.
Eine mögliche Haftung des Spediteurs endet automatisch und definitiv, wenn der Kunde die Dokumente über eine bestimmte Tätigkeit im Rahmen der Dienstleistungen nach ihrer Ausführung zurückerhalten hat, ohne dass der Kunde spätestens am zehnten Tag nach dem Versand dieser Dokumente für den Spediteur einen begründeten Vorbehalt formuliert hat.
Artikel 37
Jede Forderung im Zusammenhang mit der Haftung des Spediteurs verjährt, wenn sie nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten vor dem zuständigen Gericht anhängig gemacht wird.
Die Verjährung beginnt an dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem die Güter ausgeliefert werden oder hätten ausgeliefert werden müssen, oder in Ermangelung dessen an dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem sich der Umstand, der Anlass zu der Forderung war, ereignet hat.

Zuständigkeit und Rechtspflege

Artikel 38
Zuständig sind ausschließlich die Gerichte am Geschäftssitz des Spediteurs als Ort des Zustandekommens und der Ausführung des Vertrags; davon unbeschadet bleibt das Recht des Spediteurs, das Verfahren einem anderen Gericht vorzulegen.

Artikel 39
Gerichtliche und schiedsgerichtliche Verfahren gegen Dritte werden von dem Spediteur nicht geführt, es sei denn, dieser erklärt sich dazu auf Verlangen des Auftraggebers und auf dessen Rechnung und Gefahr bereit.

Artikel 40
Sämtliche Rechtsbeziehungen, für die diese Bedingungen gelten, unterliegen ausschließlich belgischem Recht.

Inkrafttreten
Diese Bedingungen werden in den Anhängen des Belgischen Staatsanzeigers vom 24. Juni 2005 unter Nummer 0090237 bekannt gegeben und ersetzen ab diesem Datum des Inkrafttretens alle vorherigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der belgischen Spediteure.
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